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Ein neuer Anlauf in der Zivildienstfrage

Soll grundsätzlich jede Zivildienst-Initiative bachab geschickt werden? In dieser un-
verantwortlichen Form muss sie unbedingt verneint werden, auch wenn der waffenlose
Militärdienst trotz seiner Neugestaltung noch keine endgültige Lösung des Problems
darstellt. Die Schlussfolgerung von Professor Dr. Kurz ist deshalb beherzigenswert.

1. Schon im Herbst 1977, als die Volksabstimmung über die sog. «Münchensteiner
Zivildienst Initiative» noch vor der Tür stand, begann ein «Initiativkomitee für einen
echten Zivildienst» mit der Sammlung von Unterschriften für eine neue Volksinitiative,
welche das Zivildienstproblem auf einer wesentlich anderen Grundlage lösen sollte als
das vor dem Volk liegende Projekt. Das Komitee erklärte ausdrücklich, dass es die

von den eidgenössischen Räten verabschiedete «Scheinlösung» ablehne und an seine
Stelle eine Relegung des Dienstverweigerungsproblems stellen möchte, indem ein söge-
nannter «ec/üer» ZmZd/ensf geschaffen werde. Am 4. Dezember 1977 lehnten das Volk
und sämtliche Stände die «Münchensteiner Initiative» ab und zwei Jahre später, am
14. Dezember 1979, wurde die inzwischen zustande gekommene neue Initiative der
Bundeskanzlei eingereicht.

2. Die heutige Initiative möchte einen neuen Art. ISbis in die Bundesverfassung auf-
nehmen, der neben dem unveränderten bisherigen Wehrpflichtartikel 18 zu stehen hat
und der in materieller Hinsicht wie folgt lauten soll:

«* Wer den Militärdienst verweigert, wird von der Wehrpflicht befreit, wenn er Zivildienst
leistet. Der Zivildienst dauert anderthalbmal so lange wie die Gesamtheit der verweigerten
militärischen Dienste.

'•* Zivildienst bezweckt die Förderung des Friedens, indem er dazu beiträgt, Ursachen ge-
waltsamer Auseinandersetzungen zu beseitigen, menschenwürdige Lebensverhältnisse zu
schaffen und die internationale Solidarität zu stärken.

® Der Zivildienst vollzieht sich im Rahmen öffentlicher und privater Organisationen und
Institutionen, die seinen Zielsetzungen entsprechen. Koordination und Aufsicht obliegen
dem Bund.»

Bereits im Sommer des letzten Jahres hat der Bundesrat im Sinn einer Vororientierung
mitgeteilt, dass er diese Initiative zwr AWe/z««wg emp/eh/en müsse, und dass er nicht
bereit sei, ihr einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Diese Haltung hat der Bundes-

rat mit einer Botschaft vom 25. August 1982, die demnächst die eidgenössischen Räte

beschäftigen wird, bestätigt und näher begründet.

3. Im Gegensatz zu der in der Volksabstimmung verworfenen «Münchensteiner-Initia-
tive» müssen nach der heutigen Initiative von den Bewerbern keine besondern Vor-

aussetzungen erfüllt werden, um von der Wehrpflicht gemäss Art. 18 der BV befreit

zu werden und anstelle des Militärdienstes Zivildienst leisten zu dürfen. Ihre person-
liehen Beweggründe sind unerheblich; insbesondere ist es nicht notwendig, dass sie

wegen eines Gewissenskonflikts den Militärdienst ablehnen. Es genügt, wenn der
Einzelne erklärt, dass er den Militärdienst verweigere und dass er seinen Dienst statt
in der Armee im Zivildienst leisten wolle. Dabei nimmt der Betreffende allerdings in

Kauf, dass er einen Zivildienst zu leisten hat, der anderthalbmal länger dauert als der
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Militärdienst (im Frieden!). Es soll somit die /reie WaW zwischen dem Mi/ifärd/ercst
und einem FMnal länger dauernden Zivi/dienst eingeführt werden.

Die Initianten erblicken in der Bereitschaft, einen Zivildienst zu leisten, der länger
dauert als der Militärdienst einen «Tatbeweis». Zwar ist diese Bezeichnung im Initia-
tivtext nicht enthalten, wohl aber in der Charakterisierung des Volksbegehrens «/«r
einen eclifen Zivi/dienst au/ der Grundlage des Tatbeweises». Wie weit der Wunsch
nach der Leistung eines unverhältnismässig viel anspruchsloseren Zivildienstes anstelle
des Militärdienstes — auch wenn er länger dauert — als «Beweis» für eine besondere

Haltung zu werten ist, muss offen bleiben, weil die Initiative für die Zulassung zum
Zivildienst gar keine bestimmten Motive verlangt. Es genügt, dass der Einzelne erklärt,
den Militärdienst zu verweigern. Der angebliche «Tatbeweis» ist somit einzig der
Beweis dafür, dass der Betreffende aus irgendwelchen Gründen keinen Militärdienst
leisten wolle. Mehr wird von ihm nicht verlangt. — Im übrigen bedeutet die l'Armai
längere Dauer des Zivildienstes keineswegs etwas Neues. Schon in der Skizzierung
einer künftigen Zivildienstordnung aufgrund der «Münchensteiner-Initiative» wurde
vorgesehen, dass der Zivildienst die 1'Mache Dauer des Militärdienstes haben müsse.
Diese verlängerte Dauer sollte damals neben den Gewissensnachweis treten, heute soll
sie das alleinige Kriterium sein. Die Zulassung zum Zivildienst soll somit heute wesent-
lieh erleichert werden.

Die neue Initiative ist auch in keiner Weise bemüht, zwischen dem von ihr vorge-
schlagenen Zivildienst und dem Militärdienst, den dieser ersetzen soll, eine gewisse
G/eicbiverfig/ceü herzustellen; die als «Tatbeweis» bewertete Bereitschaft zur Mehr-
leistung liegt einzig in der in Kauf genommenen längern Dienstdauer. In dem vom
Initiativtext nur höchst summarisch und wenig bestimmt umschriebenen neuen Zivil-
dienst liegt vielmehr eine Dienstleistung grundsätzlich anderer Art. Seine Zielsetzung
besteht darin, den Friede« zw /ordern, «indem er dazu beiträgt, Ursachen gewaltsamer
Auseinandersetzungen zu beseitigen, menschenwürdige Lebensverhältnisse zu schaffen
und die internationale Solidarität zu stärken». Organisatorisch soll sich der Zivildienst
im Rahmen öffentlicher oder privater Organisationen und Institutionen, die seinen

Zielsetzungen entsprechen, vollziehen. Organisation und Koordination sollen allerdings
in der Hand des Bundes liegen.

Die ,4 «/gaben eines künftigen Zivildienstes werden nicht in der Form eines geschlos-

senen und geklärten politischen Systems dargestellt, sondern als Aufzählung von sehr

allgemeinen Einzelpostulaten — Frieden, Menschenwürdigkeit, internationale Solidari-
tät — umrissen, die zwar sehr schön klingen, über deren praktische Konkretisierung
aber keine Klarheit besteht. Denn über den Begriff des Friec/ens gibt es keine in Wis-
senschaft und Erfahrung erhärtete Umschreibung. Je nach dem politisch-weltanschau-
liehen Standort des Einzelnen können darunter sehr verschiedene Auffassungen ver-
treten werden. Mit guten historisch bestätigten Gründen haben wir bisher in der be-

wa//neten /VeutraZüäf die verlässlichste Friedenssicherung erblickt. Aber gerade diese

wird von den Initianten abgelehnt. Dasselbe gilt für die Aufgabe der Bekämpfung der
Ursachen geiva/tsamer Auseinandersetzungen, die je nach der politischen Auffassung
wiederum sehr verschieden gelöst werden kann. Ähnliches gilt auch für die internatio-
«aie Solidarität.

Es dürfte ausserordentliche Schwierigkeiten bieten, diese verschiedenen Einsatzformen
zu konkretisieren, da die begrifflichen Voraussetzungen zu wenig geklärt sind und all-
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zustark voneinander abweichen. Angesichts dieser Unklarheiten ist es, wie der Bundes-

rat in seiner Botschaft feststellt, sehr wohl möglich, dass der Vollzug der Initiative
«bis hin zu Propaganda und Agitation gegen die Wahrnehmung verfassungsmässiger
Aufgaben» führen kann.

Für die Organisation des neuen Zivildienstes sieht die Initiative keine zentral geleitete
Einrichtung vor; vielmehr sollen hierfür alle den Leitzielen der Initiative dienenden
öffentlichen und privaten Institutionen herangezogen werden. Auch hierzu äussert der
Bundesrat schwere Bedenken: «Die Unbestimmtheit und Schrankenlosigkeit dieser
Ziele würden zwangsläufig zu einer völligen Unsicherheit darüber führen, in welchen

Organisationen nach dem Willen des Verfassungsgebers Zivildienst geleistet werden
kann Es kann vernünftigerweise nicht in Frage kommen, dass der Bund in institutio-
nalisierter Form ein Instrument schafft, das ihn in der Erfüllung seiner verfassungsmäs-
sigen Aufgaben (z. B. Landesverteidigung, Aussenpolitik, Wirtschaftspolitik usw.) be-

hindern oder deren Erfüllung sogar in Frage stellen kann.»

4. Infolge der schweren ZVac/zfe/Ze und sogar Ge/aBren, die mit der neuen Initiative
verbunden sind, Ze/mt der Bundesrat das Vo//rsBege/zren ab. Angesichts der entschie-
denen Ablehnung, welche die Durchlöcherung des Wehrpflichtgedankens durch die
«Münchensteiner-Initiative» in Volk und Ständen gefunden hat — obwohl schon da-

mais das zusätzliche Korrektiv der anderthalbmal längeren Dauer des Zivildienstes vor-
gesehen war — dürfte die neue Initiative kaum dem schweizerischen Volkswillen ent-

sprechen.

Abgelehnt wird vom Bundesrat auch die Vorlage eines GegenvorscBZags. Dieser müsste
sich weitgehend an die 1977 verworfene Lösung anlehnen. Dazu ist es heute noch

zu früh.

5. Auch wenn die heutige Initiative vor dem Volk keine Gnade finden sollte, bleibt
die Forderung nach einem Zivildienst weiter bestehen. Die Erfahrung zeigt immer wie-
der, dass es den Wehrpflichtigen, der aus wirklich ecBien and e/zrZZcBen Gewissens-

gründen den Militärdienst glaubt verweigern zu müssen, gibt. Es ist ungut, Menschen

wegen ihres Gewissens strafrechtlich zu verfolgen. Es muss darum eine Lösung ge-
funden werden, die — im Sinn einer verbesserten Münchensteiner-Vorlage — dem
echten Gewissenskonflikt Rechnung trägt. Dies wird vielleicht im Rahmen einer künfti-
gen Totalrevision der Bundesverfassung möglich sein. Die unbeschränkte Freigabe der
Wahl und der Einsatz zu einem unbestimmten, alle politischen Möglichkeiten offen
lassenden Friedensdienst wären aber keine gute Lösung.

Vorläufig liegt in der Neugestaltung des rva//enZosen Mdüärdtensies ein gewisses Kor-
rektiv — wenn es auch noch nicht eine endgültige Lösung des Problems ist.

Kurz

Wtrssfen Sie sc/zon?

dass der Souverän am 4. Dezember 1977 mit 885 868 gegen 533 733 Stimmen eine
im Auftrag der Bundesversammlung auf Grund der Münchensteiner Initiative ausge-
arbeitete Verfassungsvorlage, welche die Einführung eines Zivildienstes vorsah, ver-
warf? Die Vorlage wurde ebenfalls von aZZen Kantonen abgelehnt.
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